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1Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2022 in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2024 außer Kraft.

3Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Erweiterung 
des Schulversuchs „CAS in Prüfungen“ vom 5. August 2019 (BayMBl. Nr. 319) tritt mit Ablauf des 31. Juli 
2022 außer Kraft.


